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Norm

StVO §23 Abs1

Rechtssatz

"Gehindert" ist im allgemeinen mehr als "behindert". Ein Lenker ist dann am Vorbeifahren gehindert, wenn ihm dieser

Verkehrsvorgang unmöglich gemacht wird, während bei der Behinderung nur eine gewisse Erschwerung dieses

Vorganges vorliegt.

Entscheidungstexte

8 Ob 25/77

Entscheidungstext OGH 23.03.1977 8 Ob 25/77

Veröff: ZVR 1978/226 S 264
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